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Die hl. Cäcilia und die neueste kritisch-
historische Forschung.

Von Prof. W. S c h ti y d e r.

(Schluß.) o :

Mit dem zweiten aMchristlichen Denkmal Roms, an
das sich das Andenken und die Verehrung der hl'. Cä-
cil ia knüpft, mit der T i t e 1 k i r c h e der Ii I. C ä c i 1 i a

'ni Stadtviertel Trastevere, befaßt sich der zweite Ab-
schnitt der Untersuchung Dr. J. P. Kirschs. Zunächst
wird die älteste ausdrückliche Erwähnung der Kirche
aJ's „titulus sanctae Caeciliae" festgestellt; sie findet sich
in den Unterschriften des römischen Konzils unter Papst
Symmachus im Jahre 499. Aus den Angaben des Mar-
tyrol'ogium Hieronymianum läßt sich aber schließen,
..daß die Titelkirche der Cäcilia bereits im 4. Jahrhundert
bestand. Eine andere Ueberlieferung als die durch den

tarnen der hl'. Cäcilia gegebene scheint auch bezüglich'
des Ursprungs der Kirche im S>. Jahrhundert nicht vor-
banden gewesen zu sein. Deshalb konnte der Verfasser
der Martyrerakten aus dem! Namen der Titelheiligen
ohne weiteres den Schluß ziehen, die Heilige Bekennerin
Selbst habe vor ihrem Tode, durch die Vermittlung des

Qordianus, ihr Haus der römischen Kirche geschenkt,
Und Papst Urbänus habe nach ihrem Tode ,i|hir (Haus
ZU einer heiligen Kirche a;uf ihren Namen geweiht Viel-
'eicht geben die Akten damit auch eine Volks legende
•Wieder, die sich ber.eits früh, int Anschluß jap (den Namen
'der Kirche „titulus sanctae Caeciliae" gebildet hatte.

sicheren Quellen ergibt sich, daß jedenfalls, im 5.,

büchst wahrscheinlich schon im 4. Jahrhundert die Titel-
^che i,n Trastevere der heiligen Martyrin Cacilia geweiht
'^'«r und daß ihr Fest jährlich am 22. November in dieser
Kjnehei feierlich begangen wurde" (S. 43 f.).

Für die Erzählung der Akten, die Kirche sei ur-
®Prünglich das Wohnhaus der hl. Cäcilia gewesen, bieten

^ Monumente und auch die Ausgrabungen, die in den

(Jahren 1899—1901 auf Kosten Seiner Eminenz des Kar-
%a|s Rampolla unter dem Boden der Kirche und des

Portikus vorgenommen wurden, absolut keine Anhalts-
punkte. Ueberhaupt läßt sich die Frage des Ursprungs
der Titelkirche mit Hilfe der jetzt bekannten Quellen
nicht befriedigend lösen. Das! einzig sichere Ergebnis
in dieser Frage ist: daß die Titelkirche der hl. Cäcilia
den Platz eines großen antiken römischen Wohnhauses
einnimmt, dessen Besitzer unbekannt ist und das vielleicht
in der Kaiserzeit saus zwei alten, ursprünglich getrennten
baulichen Anlagen entstanden ist. Kirsch kömimlt (S. 44
und 49) zu folgenden Schlüssen: „Möglich wäre- nur,
dag die Räume eines Privathauses, das! an der (Stelle
der späteren Basilika der hl. Cäcilia lag, bereits .in der
vorkonstantinischen Zeit zu gottesdienstlichen Zwecken-
benutzt wurden, und daß aus einem uns' unbekannten
Grunde das Andenken der hl Cäcilia dam.it verknüpft
ward. So wurde, als an der Stelle des Hauses im' 4. Jahr-
hundert eine Titelkirche eingerichtet ward, diese der
hl. Cacilia geweiht. Es ist aber ebenso (möglich, .(daß ein
wohlhabender römischer Gläubige des 4. Jahrhunderts'
seiu Haus in .eine Kirche umwandelte und aus'feinem
uns unbekannten Grunde der hl. Cäcilia weihte."

„Neben der Kirche war ohne Zweifel im 4. Jahr-
hundert noch die alte Badeanlage des Hausiesi erhalten
(die heute noch in einer mit dem; rechten (Seitenschiff
der Kirche verbundenen Außenkapelle sichtbar ist). Dies
kann mart schließen aus' der Anwendung, die der Ver-
fasser der Akten der hl. Cäcilia davon machte; denn es
scheint wohl, daß dieser zur Zeit der Entstehung ;der
Passio sichtbare Baderaum den Verfasser dazu veran-
faßte, den Tod der hl. Cäcilia in der .Weise zu schildern,
wje er es tat. Vielleicht hatte aber auch [Hierin bereits
die Volkslegende den Boden geschaffen und aUä 'dem
Vorhandensein desi Bades auf die Todesart der heiligen
Martyrin geschlossen."

Der dritte Abschnitt der Monographie Dr. J. P.
Kirschs befaßt sich mit den schon genannten liturgischen
Quellen. An Hand derselben wird die Festfeier der hl. Ca'-,

cilia in der römischen Kirche des! Altertums, sowie die
Stellung der Heiligen in der römischen Liturgie und ihre
Verehrung durch das Volk einer kritischen Prüfung unter-
zogen. Das Ergebnis derselben ist, kurz zusammengefaßt,
folgendes: Das römische Martyrologium: verzeichnete
das Fest der h t. C ä c i 1 i a jedenfalls am 22. Novem-
Her. An diesem Tage .wurde dasselbe wahrscheinlich
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schon sehr frühe, nach! sichern Belegen wenigstens im

6. Jahrhundert, in der CäcilienkirChe in Trastevere be-

gangen; tnöglich ist, daß es. mit dem Ursprung dieser

Kirche (als Feier der dedicatio eCclesiae) in Beziehung
steht. „Das Martyrologiurn enthielt aber auch eine Fest-

fei.er der heiligen Martyrin an ihrer Grabstätte in der

Kal'ixtkatakombe. Die Spuren dieser Angabe finden sich

in dem Text des Martyrologiurn Hieronymianum am'

16. September. Dieses Fest an der Grabstätte Muß nicht

notwendigerweise unter dem gleichen Datum! des' 22. No-
vember stattgefunden haben. Es ist daher nicht ausge-
schlössen, daß das Datum des 16. September richtig über-
liefert ist und daß ursprünglich der „dies depos'itionis"
der heiligen Martyrin an diesem Tage begangen wurde.

Nach dem Bau der Kirche wurde jedoch 'bald das Fest

des 22. November der hauptsächliche Gedäc'htnistag der
h't. Cacilia" (S. 68 f.).

Für die hohe Verehrung, die der Iii. Cacilia

von der Kirche Roms zuteil' wurde, spricht der lUmistand,

daß im 7. Jahrhundert ihrem' Feste, für das sich' bereits'

in den drei ältesten römischen SäkraM'entarieri unter dem

Datum des 22. November eigene MeßforMülare vorfinden,
eine Vigil'feier mit Vigilmesse vorausging, eine Ehre, mit
der nur wenige hervorragende Märtyrer (die hhl'. Gerva-

sius und Protasius, Johannes und Paulus', sowie Lauren-

tius) ausgezeichnet wurden. Auch die Aufnahme iUreS

Namens in den Canon der heiligen MesSe, Iwo er sich

zuerst im Sacra'mentarium Geläsianum, dem' „ältesten)

Textzeugen für den Canon der römischen Mes'se", .iwie

heute noch zwischen denen der zwei andern römischen

Martyrinnen Agnes und Anastasia befindet, ist ein Be-

weis ihrer hohen Verehrung in der Liturgie. Hand in
Hand mit derselben ging die Verehrung, die der Heiligen

von der christlichen Bevölkerung der Stadt Rom und

besonders auch von den nach Rom ström'enden frommen

Pilgern dargebracht wurde. „Der Hinweis auf ihr Grab

fehlt in keinem der Itinerarien des 7. Jahrhunderts. Die

zu verschiedenen Zeiten erneuerte Ausschmückung ihrer

Gruft legt Zeugnis ab von der Fortdauer der Verehrung

gegen sie auch an ihrer Grabstätte. Dies'e Stätte, Wo

so viele berühmte Märtyrer der Kaiixtkatakombe ruhten,

wurde sogar bisweilen nach ihr „ad sanctäm' Caeciliam"

genannt. In zahlreiche Kirchen außerhalb Roms wurden

Reliquien von ihr, das heißt Gegenstände, die mit dem'

Grabe in Berührung gebracht worden waren, niedergelegt
und dadurch diese Kirche ihr allein oder zugleich! mit
dem Andenken an andere Heilige geweiht. — Die Weite

Verbreitung der Verehrung Cacilias außerhalb Roms

gründet auf der hervorragenden Stellung, die sie in der

Volksandacht in Roth selbst gewonnen hatte" (S. 73).

Das G e s am t r e s u It a t seiner Untersuchungen
über die hl. Cacilia faßt Dr. J. P. Kirsch (S. 73 f.) selber

in folgende Sätze zusämMlen: „Alle Quellen m'onumentaler

wie schriftlicher Art, die uns das Altertum überliefert

hat, wurden kritisch geprüft, und so War es' möglich,
historisch sichere oder für einzelne Fragen wenigstens

wahrscheinliche Ergebnisse zu gewinnen. Daß Cacilia

eine Martyrin der römischen Kirche ist, steht außet

Zweifel. Historisch beglaubigte Nachrichten über ihr

Leben und ihren Tod besitzen wir keine. Die Unter-

suchung ihrer Grabstätte ergab jedoch, daß (ihr Mar-

tyriürn wahrscheinlich Ende des 2., sicher vor der Mitte
des 3. Jahrhunderts stattgefunden hat. Die Geschichte

ihrer Grabkrypta und der ihr geweihten KirClie beweist,

daß sie in der zweiten Hälfte des' christlichen lAltertumS
in Rom hochverehrt war. Der Aufschwung dieser Ver-

ehrung der heiligen Martyrin scheint in Zusammenhang

zu stehen mit der Titelkirche der hl. Cacilia in Trastevere,
die im 5. Jahrhundert vorhanden war und höchst währ-

scheinlich im 4. Jahrhundert errichtet wurde. Das' Fest

Cacilias, das im' römischen Festkalender des 4. Jahr-

hunderts verzeichnet war, erhielt seinen Platz unter den

Hauptfesten der römischen Märtyrer; der Na'm'e der

Heiligen fand Aufnähme in die ComMem'o ratio des Ca-

nous der römischen Messe. Die zu Ende des ;5. Jahr-
.hunderts verfaßten und dann rasch verbreiteten Mar-

tyrerakten trugen weiter dazu bei, die Heilige in'größeren
Kreisen bekannt zu mächen, so daß ihre Verehrung sich'

in Rom fester gestaltete und von hier laus in der ganzen

Christenheit ausbreitete."
Werfen wir zum Schlüsse noch einen Rückblick lauf

die Monographie von Prof, Dr. J. P. Kirsch. » Seine k'ri-

tisch-historische Studie über die hl. Cacilia, die neueste

auf diesem sehr schwierigen und »delikaten Gebiete,

bedeutet einen großen Fortschritt; denn :sie führt end-

lieh einthal zu manchen definitiv gesicherten und ZU

einigen höchst wahrscheinlichen Resultaten, Was bei

früheren ähnlichen Versuchen nicht oder nur in geringem'

Maße der Fall war.
An was sich der Nichthistoriker wohl ärü meisten

stoßen wird, das' dürfte die scheinbar kecke Methode

Kirschs sein, welche die jahrhundertelang für echt und

wahr genommenen Martyrerakten als „unbrauchbare
Berichte" beiseite setzt und nur die „Ueberreste" »als

Quellen benutzt. Doch läßt sich gegen sie 'mit Gruhd

nichts einwenden, da es' dem Forscher iminer unben'om-

men bleiben m'uß, .auch nur einzelne Quellen für sich

auf ihren Gehalt an Tatsachen zu prüfen. Ja, eine solche

Methode muß sogar unter Umständen gefordert werden')

wenn, wie dies bei den Akten der hl. Cacilia und wie

bei noch vielen andern „Passiones" römischer Märtyrer

der Fall ist, die Akten nachweisbar eben keine ^Aktcn,

sondern Romane sind. Gerade die ziemlich' enge Dm'

grenzung der Zeit des Martyriums der hl. Cacilia', d'®

Kirsch gegenüber den früheren vagen und weit a'us'einan

dergehenden Angaben durch sie zu erreichen imstande

war, ist ein Beweis' für ihre Richtigkeit »und Zuverlässig

keif. Eine andere Frage ist ja immerhin, ob ,im vor

liegenden und in ähnlichen Fällen .in »den Akten üüc

doch noch diese »oder jene bedeutsame Lo'käiltraditiöJ'

verwoben sei, die auf geschichtliche Tatsachen zurü'C

geht und die entsprechend zu verwerten wjäre. So rä

zum Beispiel das' Vorhandensein der Ueberreste dös Ba ^
zimlm'ers neben der Cäcilien'kirche in Trastevere WO

den Schluß zu, daß dieselben den Verfasser der lA'k ^
zur bekannten Schilderung des Martyriums' der hl. *

cilia veranlaßt haben ; denn es ist eine bekannte

scheinung, daß Ueberreste monumentaler Art, wie a
^

Gemäuer usw., die VotkSphänta'sie reizen und zur

'düng von Sagen und Legenden Anstoß geben.
'



anderseits ist es eine ebenso bekannte Tatsache, daß

mit solchen Ueberres'ten oft aite Lokaltraditionen ver-
knüpft sind, die gerade infolge Erhaltung der monu-
mentalen Ueberreste fortexistieren und eines Tages durch
andere Quellen in ihrer Richtigkeit (wenn auch vielleicht
nur im Kerne) bestätigt werden. Läßt sich nicht denken,
daß man die Ueberreste der Badeanlage im transtiberini-
sehen Hause beim Baue der Titel'kirche g.erade deshalb
nicht zerstörte, sondern fortbestehen ließ, weil sie nach

einer ä'ltern Lokaltradition mit dem Martyrium der hl. Cä-

Uli,a in Beziehung standen? Die von Kirsch zur Unter-
suchung herangezogenen Quellen bieten freilich hierfür
keine Anhaltspunkte; aber denken läßt es sich doch,'daß
durch Vermittlung einer alten Lokaltradition eine Ader
klaren, echten Quellwassers in den Bericht der Akten

hinübergeflossen und in ihnen erhalten geblieben sei, die

gelegentlich einmal vielleicht ihre Bestätigung finden wird.
Mit solchen Möglichkeiten darf allerdings' der Forscher

nicht rechnen, wenn er zu realen Ergebnissen gelangen

will und wenn ihm keine klareren Quellen fließen als

im Falle der hl. Cäcilia.
Um die Erreichung möglichst gesicherter, realer

Resultate war es aber gerade Professor Dr. Kirsch zu tun

und daß es ihm gelang, solche von größter Bedeutung

für das Heiligenleben der hl. Cäcili,a; festzulegen, ist ein

unbestreitbarer und sehr verdankenswerter Erfolg seiner

mustergültigen Untersuchung.

Das Privilegium fori in der Republik Luzern und in den

übrigen katholischen Orten der Eidgenossenschaft

im 16. und 18. Jahrhundert.

In unserem Artikel (Nr. 47 der „Kirchenzeitung")

über den Entscheid des' Bundesrates „in Sachen des

Motu proprio Quantavis diligentia Schrieben wir, das

Gerichtsstandprivileg der Kleriker habe „bis tief in

die Neuzeit hinein" — abgesehen von Seiner prin-

zipietlen Grundlage - als ein wohlerworbenes histori-

sches Recht der Kirche gegolten und sei als solches

auch vom Weltlichen Rechte anerkannt gewesen. Erst

mit dem 19. Jahrhundert kann man ein gegenteiliges

Gewohnheitsrecht annehmen. '

Es gilt dies nicht etwa nur für fremde Gegenden

und Staaten, sondern auch für die katholischen
Orte der alten Eidgenossenschaft.

Anton Philipp von Segesser gibt in seiner

auf eingehendem Quellenstudium! beruhenden „ R eC h ts -

geschichte der Stadt und Republik Lucern
hiefür interessante Belege. Im Jahre 1572, 23. Juli, hatten

die Räte und Hundert zu Luzern zwei fremde Priester

wegen eines Sittlichkeitsverbrechens ohne vorherige

Degradierung durch ihre geistlichen Oberen enthaupten

lassen. Segesser stellt nun fest, daß das gegen die beiden

Kleriker eingeschlagene Verfahren nur auf die Reform-

artikel von Baden vom' 28. Januar 1525 sich stützen konnte,

die ausdrücklich alS bloß provisorische Maßregel bis auf

Weitere Vergfeich'ung mit der geistlichen Obrigkeit b'_-

zeichnet Wurden, „ n i ch t a ber auf ei n e F r eih e i t

ein Privilegium oder positives Recht...."

„Es erschien also dasselbe einfach als ein durch die
Abscheulichkeit des Falles und die Aufregung... motivier-
ter Exzeß" (a. a. O. IV, S. 412 ff.). „Es ist sehr wahr-
scheinlich," sagt Segesser weiter, „daß der Rath selbst
sein Verfahren in dieser Weise auffaßte und dafür sofort
auf konfidentiellem Wege in Rom Absolution verlangt
hat. Gregor XIII. aber, ein strenger Kanonist, nahm
die Sache nicht leicht und forderte als Bedingung für
die Absolution durch sein Breve vom 21. Jänner- 1573

vor allem eine ernste Reue und Erkenntnis' des be-

gangenen Fehlers. Wenn auch nicht in der demütigenden
Form eines förmlichen Eingeständnisses: begangenen Un-
rechts, so entschuldigte Lucern dennoch durch ein Schrei-
ben vom 11. März 1573 sein Verfahren mit der Schwere
des Falles und der Gestaltsame der Sachen und bat, der
Papst möchte ,die Straff des' Banns auflösen und Uns
nicht weniger dann bishar für wahre, Christen!che und
beständige katholische Leut achten und 'für gehorsame
Söhn der Kirche erkennen und wiederum in den Schooß
der Mutter der heiligen christenlichen Kildh'en aufnehmen;
so erbietend wir uns nicht minder, dann bishar, Alles
da- zu erstatten, so gehorsamen Söhnen der Kirche ge-
biirt und zustat'." — Der lateinische Text des' Schreibens
läßt das Schuldbewußtsein, ein bestehendes kirchliches
Recht verletzt zu haben, noch klarer hervortreten : „Non
absque magno mberore et condolio S. V. proxime ad

nos demandati Brevi tenorem pereepimus eiC. Inde preci-
bus humillimis et supplieibus neC non detnissa subjectione
ad S. (anetitatem) V. (estram) recurrimus' et petimus,
quatenus casus et rei qualitatem ac sceleris supplicio
affectorum enormitatem perpendendo, V. S. condeptam
iräm dementer et paterne remittere, poenamque ana-
thematis reläxare et non minus, quam hactenus' ceu vero
Christicola's et Constantes Cathoüco-, nec non obed'ientes
et fideles ecclesiae filios nos reputare et redognosCere
inque eiusdem sanete mätris ecclesiae gremium reeipere

dignetur." (S. Segesser a. a. O. S. 415 Anmt)
Den Standpunkt dieses Schreibens, daß das Privi-

legitim fori gutes Recht der Kirche sei, teilten auch
die übrigen sechs katholischen Orte. Denn
Luzern' hatte sie in der Angelegenheit „um' ihren Rath

angesucht" (Segesser, a. a. O. S. 415) und sie hatten „eine
weitläufige Verwendung für Lucern an den Papst ergehen

lassen", indem sie zwar energisch auf obwaltende Miß-
stände hinweisen, aber das Recht der Kirche nicht be-

streiten.

„Gregor XIII. sprach, nachdem die formelle Be-

'dingung auch nur in Form einer Entschuldigung 'des'

Vorganges erfüllt war, sofort die Absolution von der
Excom'nvuniCatio latae sententiae aus, in welche Lücern

allerdings nicht durch päpstlichen SpruCh', sondern durch
die That selbst gefallen war." (Segesser, a. a. O., S. 416.)

Auch der Udl igen s eh Wylerhan del, der sieh

von 1725—1731 hinzog, ist, wie aus der aktenmäßigen
Darstellung in Segesisers Rechtsgesdhichte (IV., S. 601 bis
650) klar hervorgeht, nicht ein Beleg gegen, sondern viel-
mehr ein evidenter Beweis für die rechtliche
Geltung des Oerie ht's'standprivi legs der
Geistlichen in den katholischen Ständen
der Eidgenossenschaft auch noch im 18, J a h' r-
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hundert. Wohl' war die Entsetzung des' Christian Leonti|
Anderm'att, des Pfarrers von Udligens'wil, von seiner
Pfründe durch den Luzerner Rat ein Eingriff in rein

geistliches Gebiet, „ein jurisdictioneller Act, zu welchem
der Obrigkeit in keiner Weise die Competenz zustund".
(Segess'er, a. a. O., S. 607.) Der Streit Zwischen der
weltlichen und kirchlichen Obrigkeit beschränkte sich'

aber nicht auf diesen Akt, sondern es handelte sich
in ihm um das Privilegium fori überhaupt.

Wie aus den in Seges'sers Rechtsges'chichte angefüh'r-
ten Quellenbelegen klar hervorgeht, wagte der Luzerner
Rat oder besser gesagt die „jansetiistische Partei" 'des-

Selben (s. Segesser, a. ä. O., S. 609, S. 610 Anml 3) es

nicht, das Gerichtstetandprivileg der Kleriker offen zu

leugnen, sondern im Udligens'wiler-Handel „behauptete
die Obrigkeit stetsfort, sie habe durch die Verbannung
des Pfarrers Andermatt keinen gerichtlichen
Straf a et ausgeübt, sondern lediglich eine in der Terri-
torial'hoheit begründete Verfügung getroffen". (Segess'er,
a. a. O., S. 607.) — „Diese Behauptung.. widersprach
der Wahrheit, der Tatsachen" (a. a. O., S. 607), da der
Rat den Pfarrer nach dem Staatsprotokoll „durch fôrtnb'-
liehe Citation vor sich gefordert" und von Räten und
Hundert am 19. September 1725 der Spruch erfolgte:
„Weilen Hr. Christian Leonti Andermatt auf Vorgestrige
Citation ohngehorsäm ausgepfiben, haben M G H er-
kennt, daß er würklichen seiner Rfrun'd entsetzt Und

von M G H Landen verwiesen sein solle" (a. ä. O.
S. 603, 604). Dem' Bischof von Konstanz versicherte
der Rat: „er sei im Irrthüm', wenn er glläübe, man wolle
die Civil- oder Criminal-Jurisdiction der geistlichen Obern
über ihren untergebenen Cl'erus schwächen" (ä. ä. O.
S. 612). Seinem Einwurfe, „eine hohe Landesregierung
könne sich nicht schlechthin die Jurisdiction über gei'st-
liehe Personen" zueignen, entgegnete der Rat: „der Casus'

sei, neben andern, von der Generalregel, daß die
Geistlichen von den Weltlichen nicht 'mögen' gestraft wer-
den, excipirt", er habe den fehlbaren Pfarrer „nicht
gerichtlich, nicht vor einem' Tribunal, s'on-

dem vor dem obersten Landesherrn" bes'chieden. —

Hätte der Rat bloß die sogenannte citatio ad audiendum'
verbüm prineipis ausgeübt, ci. h. den Pfarrer Von Udligens-
wil' vor iden Rat gerufen, Um ih'm! 'einen Verweis zu erteilen,
so hätte er nach einer althergebrachten Uebung gebändelt,
'die rein disziplinaren Charakter besaß und! nicht als'

eigentliche jurisdiktioneile Handlung galt. Eben's'o' War
die Verbannung fehlbarer Priester ein altes' Herko'm'rrilen

und Verfahren, „welches der anerkannten Indoiri-
petenz der weltlichen Obrigkeit zu Sträf-
Processen gegen Priester s u p p 1 i e r e n

sollte". (Seges'ser,. a. a'. O., S. 606.) Sie War „eine
natürliche Consequenz der Entziehung des! bürgerlichen
Schirms".

Deshalb behauptete der Rat in einem' Schreiben

an den Papst vom' 24. Mai 1726 : ,,nös' potestate oeCo-

nomica, gubernativa, do'm'estica, moderatoria nullo
rüo d o jurisdiction a ï i us! sini'us" und! Wiederholte

dasselbe in einCm' solchen an den Kardinal-Staatssekretar
PaulUC'ci (a', a'. O. S. 623 und 624).

Auch das Volk war sich damals eines Gew'ohnh'eits-
rechtes oder „Landrechtes" gegen das Privilegium fori
nicht bewußt, sondern es bestand in weiten Kreisen eine
gefährliche Gärung und Stimmung gegen das Vorgehen
des luzernischen Magistrats, die nur mit dem! Polizei-
knüttel niedergehalten werden konnten (a.a.O. S. 617 ff.).

A b e r a y C h d ie übrigen katholische n

Stände teilten nicht den R e'c h ts s't a'n d'pu n k't
Lu zerns, und auf sein Begehren, die übrigen käthofi-
scheu Orte möchten mit ihm in der Sadhe „causam com-
münem" 'mächen, bekam es von deren Ge's'andten die
Antwort: „Die eröffnete Deduction sei zwar wohfge'stellt,
aber da das Schiff schon so weit vom' Land, so glauben
sie nicht, daß solche in Rom' viel verfangen werde;
einige Deferenz gegenüber der Kirche würde für Lucern
nicht disreputirlïc'h sein". Und der dritte Punkt ihres

Vermittlüngsvors'chlages' lautet: „Auch in Zukunft sollen
die Geistlichen s'chuldig sein, aid audiendum' verb'u'ml

prineipis vor den Rat zu • erscheinen, doch 's!oll' die
Berufung nicht in forma j u r i d Ida! g e -

sehe h en" (a. a. O. S. 625). — Daß 'man zu kelbiger
Zeit auch andersWo das' Privilegium' fori respektierte,
beweist die Bemerkung des' Gardefähnrichs Pfyffer in
einem Schreiben an den Rat: selbst der Kaiser prätendiere
keine gerichtliche Zitation gegen Geistliche (ä. a. O.
S. 622).

Segesser faßt sein Urteil über den Udligen'sWiler-
Handel in die Worte zusälrn!m!en : „Betrachten wir das

Resultat dieses ganzen Geschäftes, so hat allerdings die

Obrigkeit das Recht der citatio cleridi ädi audiendutn'
verbüm prineipis behauptet; es' wurde ihr übrigens' nid-

mais als Hoheitsrecht, sondern nur als' gerichtlidhe Hand-

lung bestritten. Lhtd daß in dies'er letztern For'm' sid

es auch nach dem Udl'igen's'chWylerhändel nicht in An-
Spruch nahm, beweist, nebst den in jenem' Händel ge-
fallenen Erklärungen, atü besten ein Beschluß der Rathe

und Hundert vom' 9. Juni 1741, wo bei Anlaß eines'

Specialfalls grundsätzlich erkannt Wurde: Wenn in Zu-

kunft ein Priester ad audiendum' verbüm' prineipis' vol-
berufen werde, so s'ollen ihm' seine Fehler durch d'en

Amtsschultheißen, als welchen den Fürsten reprä's'entite,
nicht durch den Rathsrichter vorgehalten werden, da in

fetztetm Falle es' den Anschein eines jüdicia'lis'chen Pro*

cedere haben könnte." „Der Streit selbst übrigens'
und dessen Unannehmlichkeit hätten die Folge', daß 'cfas

fragliche Verfahren fortan nicht 'mehr vorkam, Sondern

der ordent'ichen, cbüdordütsgemäßen Justiz gegCn Geist-

liehe Platz 'machte."

Diese Blätter aus' dem Werke des feinen Kennet
heimischer GeschiehJe fesseln vor allem! den Historiker.
Sie geben aber zugleich das überlegene Urteil des! hervor-

ragenden Staatsmannes und glänzenden Juristen' wieder,

der auch im zwanzigsten Jahrhundert eine Zierde de^

Bundesrates wäre. V. V. E.
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Wichtig für die christlichen Gewerkschaften

ist eine auf stark besuchtem und durch vielseitige Aus-
sprachen sehr bemerkenswertem' Kongreß der christlichen
Gewerkschaften Deutschlands vom 26. November 1912

veröffentlichte bischöfliche Verne lr m lassung;, die
als Aussprache des Bischofs Dr. Schulte von Paderborn,
als Zustimmung des Kardinals Kopp und endlich als

Aeußerung der zu Fulda versammelten Bischöfe sich
einführt. Neben einzelnen ganz trefflichen Aussprachen
auf dem Kongreß hat uns der Ton der einen und anderen
Redestellen nicht gefallen. Wir wollen nicht vergessen,
daß es nicht ein Arbeitervereiüs'-Kongreß, sondern ein

Gewerkschafts-Kongreß war. Doch hätte auch der post-
tive Teil der Enzyklika mehr hervorgehoben werden sollen
bei aller berechtigt tatfrohen Aussprache: daß die große
und hochbedeutende Arbeit der Gewerkschaften unter
den vom Papste verlangten und zu einem' großen Teil
schon gewissenhaft ausgeübten Gewährleistungen fort-
gesetzt werden dürfe und solle. (Vgl. „Kirchenzeitung"
Nr. 47, S. 434.) Das scharfe Herausheben des Idealein

und Grundsätzlichen an der Enzyklika ist wichtig.
Es zeigt zugleich am besten, wie man unter eigen-
artigen sozialen und nationalen Umstanden in voll be-

rechtigter Weise (recto donsilio) in die christlichen Ge-
werkschaften eintritt.

Die bischöflichen Worte zur Enzyklika
sind die folgenden :

„1. In dem Satze: ,Die soziale Frage und die mit
ihr verknüpften Streitfragen über Charakter und Dauer
der Arbeit, über, die Lohnzahlung, über den Arbeiter-
streik sind nicht rein wirtschaftlicher Natur und somit
nicht zu denen zu zählen, die mit Hintansetzung der
kirchlichen Obrigkeit beigelegt werden können', ist letz-
tere Wendung nicht so zu verstehen, als ob die k'irch-
liehe Obrigkeit beanspruche, mit der praktischen Er-

fedigüng solcher Fragen in den einzelnen Fällen irgend-
wie befaßt zu werden. Die Wendung besagt vielmehr,
daß die Kirche das Recht und die Pflicht habe, zu der-

artigen Streitfragen, insoweit sie das Sittengesetz be-

rühren, auch ihrerseits! Stellung zu nehmen und durch'

Hinweis auf die richtigen Grundsätze die in Betracht
ko'm m'en den Gläubigen vor sittlich-religiösem' Schaden

zu bewahren.

„2. Der Satz: ,Hieraus folgt, daß derartige so-

genannte konfessionell-katholische Vereinigungen sicher-

lieh in katholischen Gegenden und außerdem in allen

anderen Gegenden, wo anzunehmen ist, daß durch sie

den verschiedenen Bedürfnissen der Mitglieder genügend
Hilfe gebracht werden kann, gegründet und auf jede
Weise unterstützt werden müssen,' besteht überall dort
als eine Vorschrift des' Apostolischen Stuhles' zu Recht,

Wo nicht die für Deutschland bezüglich der christlichen

Gewerkschaften gemäß den Wünschen der Bischöfe vor-
gesehene Ausnahmestellung zutrifft. Eine Aufteilung der
deutschen Diözes'en, deren Bischöfe für ihr ganzes

Diözesangebiet um ZulasfsUng der christlichen Gewerk-
schatten gebeten haben, in solche Gebiete, w'o das Feld
der Berliner Richtung sein solle, und in andere Gebiete,
Wer die christlichen Gewerkschaften existieren dürfen,

ist in der Enzyklika durchaus nicht angeordnet worden.
Eine solche Aufteilung des Diözesangebietes brächte,
was der Heilige Vater gerade verhüten will, erst recht
Wirrwarr und Unfrieden.

„3. Die Mahnung des Heiligen Vaters an die Bi-
schüfe, ,sorgfältig das Verhalten dieser Vereinigungen
zu beobachten und darüber zu wachen, daß den Katho-
liken aus der Anteilnahme an ihnen kein Nachteil er-
wächst', erklärt sich in ihrem letzten Teil von selbst
und in ihrem ersten Teil aus dem' vorhergehenden Satze',
an den sie mit dem' Worte ,Darum' angeschlossen ist.
Es wird niemand den Bischöfen das Recht bestreiten
können, sich zu orientieren, ob irgendwelche Organi-
sationen, also auch ob die hier in Rede stehenden christ-
liehen Gewerkschaften grundsätzlich oder tatsächlich' zur
Kirche oder kirchlichen Lehre in Gegensatz treten. Die
Beobachtungspflicht der Bischöfe bezieht sich nicht auf
die wirtschaftliche Tätigkeit der christlichen Gewerk-
Schäften, sondern darauf, ob den katholischen Arbeitern
aus der Mitgliedschaft kein sittlich - religiöser Schaden
erwächst.

„4. Bei dem Satze: ,Sollte unter ihnen noch irgend-
eine Schwierigkeit entstehen, so ist zu deren Lösung der
gewiesene Weg folgender: sie sollen sich an ihre Bischöfe
lim Rat wenden, und diese werden die Sache an den

Apostolischen Stuhl berichten, von welchem' sie ent-
schieden wird,' ist nicht gemeint, daß gewerkschaftliche
Schwierigkeiten von den Bischöfen dein Heiligen Vater
zur Entscheidung vorgelegt werden sollen. Es handelt
sich vielmehr, wie aus demi Vorhergehenden sich ergibt,
lediglich um eine päpstliche Mahnung an die deutschen
Katholiken, fortan bei etwaigen Meinungsvers'chieden-
heiten auf dem rechten Instanzenweg zu bleiben und
die Bekämpfung untereinander einzustellen. Es' Ist frag-
los das Recht der Katholiken, in ihren Gewissens-
angelegenheiten den Rat, beziehungsweise die Ent-
Scheidung ihrer kirchlichen Oberen einzuholen.

„5. Die Wendung im vorletzten Abschnitte der En-
zyklika: ,wo in Anbetracht der Ortsverhältnis'se die kirch-
liehe Obrigkeit es für gut befunden hat, solche GeWerk-
Schäften unter gewissen Vorsichtsmaßregeln zuzulassen',
bedeutet keine Einschränkung gegenüber der generellen
Fassung, in der im Abschnitte ,In dieser Hinsicht' die
ZuläSsigkeit der christlichen Gewerkschaften für die deut-
sehen Diözesen erklärt worden ist."

Generalsekretär Siegerwald fügte bei : „Ich bin von
dem Herrn Kardinal' Kopp und dem' Herrn Bischof
Dr. Schulte autorisiert, dem Kongreß mitzuteilen, daß
diese Interpretation als die Auffassung der Fuldaer
Bischöfskonferenz anzusehen sei. ."

In ähnlicher Weise sprach sich' der erwählte Erz-
bischof von Köln an einer Volks'vereinsVersäm'mlung in
Münster ans :

Gläubig aufwärts! Wenn der VolksVerein gläu-
lüg aufwärts schaut, dann wird er den Sieg erringen.
Gläubig aufwärts schaut und sich innig anschließt an
die von Gott gegebenen Führer, an den Papst und an
die Bischöfe. Es' gibt nur einen festen Standpunkt, und
'das ist der Fels, der Fels Petri, auf dem der Herr seine
Kirche gebaut hat,.den die Pforten der Hölle nicht über-
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wattigen werden, An diesen Felsen wollen wir uns an-

kfarn'mein, dann werden die tosenden Wogen uns' nicht

verschlingen. Wir wollen mit treuester Anhänglichkeit
und mit innigster Liebe zum! 'Statthalter Christi halten.

Mein ganzes Herz hat sich zurammengekrampit, aïs ich

vor einigen Tagen las, mit welch bitterem' Weh und mit
welcher Ergriffenheit der Statthalter Christi Klage darüber

führte, wie man seine erhabene Person und seine Maß-

regeln rücksichtsloser, unehrerbietiger Kritik unterwerfe,
und wie man achsel'zuckend und mitleidigen Blickes

vorübergeht an den Anordnungen des Oberhauptes!

der Kirche. Zu solchen pietätlosen Söhnen wollen wir
Miinsteraner nicht gehören. Wir wollen nicht vergessen,
daß dem Statthalter Christi das Wort gesagt ist von

unserem Herrn: ,Weicle meine Lämmer, weide meine

Schafe'. Er allein hat den Auftrag bekommen: weide

meine Läm'mer, weide meine Schafe, er sol'l uns auf

die Weide führen unci sonst niemand.

„Vor kurzem hat der Heilige Vater in feierlicher
Weise sich über die christlichen Gewerkschaften geäußert.

Wie er einerseits den konfessionellen Vereinigungen zur

Verbesserung der sozialen Lage der Arbeiter den Vorzug

gibt und sie auf jede mögliche Weise gefördert wissen

will, so hat er anderseits allen katholischen Arbeitern

gestattet, den Gewerkschaften beizutreten, wie sie in den

deutschen Diözesen bestehen. Damit sollte man sich' doch

nun beruhigen. Wenn jemals den katholischen Arbeitern

aus ihrer Zugehörigkeit zu den christlichen Gewerkschaf-

ten eine Gefahr entstehen sollte für ihr Seelenheil, für
Glaube und Sitte, dann werden die Bischöfe sfchon ihre
warnende und mahnende Slim'me erheben. Sie müssen

es aber auf das Entschiedenste ablehnen, darin von an-

derer Seite Mahnungen und Weisungen anzunehmen, Die

Bischöfe und der Papst sind allein die Wächter des

Glaubens und der Sitte, und niemand anders.

„Wir wollen, meine verehrten Herren, das tun, wozu
der Heilige Vater in der eindringlichsten Weis'e in der

Enzyklika uns mahnt: ,den Frieden bewahren'. Ich habe

noch kürzlich aus dem Munde seines Stellvertreters, des

Apostolischen Nuntius' in München, vernom'men, wie sehr

es dem Heiligen Vater am Herzen liegt, daß die Streitig-
Leiten über die christlichen Gewerkschaften nunmehr

begraben seien. Wir wollen dieser Mahnung des Statt-

halters Christi folgen, und ich hoffe, daß in allen deut-
sehen Landen, in Ost und West, diese Mahnung des

Statthalters Christi, der uns allen die Wege zu weisen

hat, treu, und gewissenhaft befolgt wird.
„Dann wird der unselige Streit, der die Einheit der

deutschen Katholiken nun Schon über ein Jahrzehnt stört,
der die Herzen verbittert und die Gemüter entfremdet,
endlich begraben sein. Das' ist mein inniger Wunsch,
das ist der Wunsch des gesamten Episkopats, und das

ist der Wuns'ch des Statthalters Christi."
So gilt es denn, nach allen Seiten hin den Geist der

Enzyklika vollen Einfluß gewinnen zu lassen und was
in hervorragender Weise schon bisher geleistet würde,
in unverdrossener Arbeit fortzusetzen und zu vollenden.

Wer von unserer Seite Weiteres über die Gewerk-

Schaftsbewegung wünscht, den verweisen wjr aiuf unsere

eben in der „ G o 11 es m i n n e " bei Breer & Thiemann

erscheinende M ü 11 c h e n e r R e d e vom 2. Oktober 1912 :

Das schriftliche Wort. Oed a nken ü her die
Presse in religiöser, politischer und k u 1 -

tu relier Beleuchtung, wo sich in einem Einschlag
der Rede vor dem päpstlichen Rundschreiben und in einem

Nachwort nach 'dejm' Erscheinen der Enzyklika nähere

Ausführungen finden.
Indem wir nochmals auf Nr. 46 und 47 der „Kirchen-

Zeitung" verweisen, sich ließ en wir die Besprechung
dieser Angelegenheit, allseitig zur aufbauenden Arbeit
ermunternd.

Die katholischen Arbeitervereine und die christlichen
Gewerkschaften der Schweiz mögen im' Geiste der En-

zyklika ruhig und mutig weiterarbeiten. Sind ihnen in

bezug auf unsere Verhältnisse neue Weisungen zu er-

teilen, so werden es die Bischöfe tun. Sie werden
auch in der Schweiz a!m besten es' verstehen: die Wege
der praktischen Anwendung zu weisen.

Wir haben die Enzyklika veröffentlicht, nach bestem

Wissen und Gewissen die Hauptsätze herausgehoben

mit gewissen praktischen Anwendungein.

Vor all ein ist das! stillschweigend e 0 d er
ausdrücklich lehrende un d w e i si e n d e A u f -

treten der Bischöfe rri a ß g e b e n d. Weitere Er-

örterungen der Presse sind überflüssig. A. M.

Kirchen-Chronik.
Deutschland. Der B u n d e s r ai t s b c s c h l u ß

inder J e s u i t e n f r a g e. Der BundesratsbesCh'luß vont |
28. November 1'912 über die Ausführung des' Jesuiten-

gesetzes hat folgenden Wortlaut:
„Da Zweifel über die Bedeutung des Begriffes' der

verbotenen Ordenstätigkeit im Sinne der Bekanntmachung
des Reichskanzlers, vom 5. Juli 1872 (Reichsgesetzblatt
S. 254) entstanden sind und die Kgf. bayerische Regierung
eine authentische Auslegung dieses Begriffes bean'ragte,,
hat der Bundesrat beschlossen :

„Verbotene Ordenstätigkeit ist jede priesterliche oder

sonstige religiöse Tätigkeit gegenüber anderen sowie die

Erteilung von Unterricht.

„Unter die verbotene religiöse Tätigkeit fallen nicht,

sofern nicht ländesherrliche Bestimmungen entgegen-

stehen, das Lesen stiller Meslsien, die im Rahmen eines

Familienfestes sich' haltende Prknizfeier und das! Spenden

der Sterbesakramente.

„Nicht untersagt sind wissenschaftliche Vorträge, die

das religiöse Gebiet nicht berühren.

„Die schriftstellerische Tätigkeit wird durch das Ver-

bot nicht betroffen."
Die gesamte Zentrumispres.se protestiert energisch

gegen diesen von der Mehrheit des Bundesrates ange-

nominellen Antrag Preußens, der eine „unglaubliche und

unerwartete Verschärfung" <)er bisher gen Uebung be-

deutet („Kölnische Volks'zeitung" Nr. 1042), nach weichet

Vorträge und Konferenzen und bisweilen auch' seelsbrger-

liehe Aushilfe der Jesuiten wenigstens geduldet w'ar. DT

Katholiken Deutschlands sehen in d'esefn Akte des Bun

desrates mit Recht eine Erneuerung des Kulturkaimipf^'
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Es sickert auch durch, daß der Entscheid auf den Ein-

fluß höchster Stellen zurückzuführen ist. Die „Augsburger
Postzeitung" (Nr. 324) sieht sich zum sChmerzl'eben Be-

kenntnis gezwungen : „Wir sind (seit dem Kut'urkam'pfe)

um keinen Schritt weiter gekommen.". „Es mag dem

Freunde des Vaterlandes weh tun, wenn er sieht, daß

die hoffnungsvollen Ansätze zu einer Ueberbrück'ung der

Gegensätze, zu einer Verständigung zwischen den Ge-

trennten im Interesse gemeinsamer Aufgaben so mit einem

Schlage vernichtet, mit einem: plumpen Elefantentritt nie-

dergetreten werden. Aber wir köfmen's nicht andern.

Wir sehen nur, daß die wenigen vernünftigen Elemente:

im nichtkathol'is'chen Lager nichts' bedeuten, nichts zu

sagen haben, ohnmächtig sind gegenüber der Masse Und

dem alten Schrei des Has'ses : Gebt uns den Barabns' frei —

ans Kreuz mit ihm'!" Mit einem „Fußtritt" belohne man

die Arbeit der Kathollken für Thron und Reich. — Es

scheint uns die Erkenntnis, daß von dieser Seite nichts'

für überzeugte Katholiken zu erwarten ist, auch zur

Beurteilung anderer aktueller Fragen von Bedeutung zu

sein. Sonst wird auch hier schließlich: der „Fußtritt"
die Belohnung und den Erfolg ausmächen. V.v. E.

Einladung
zur öffentl. Sitzung der St. Thomas-Akademie in Luzern

Dienstag den 10. Dezember, nachmittags' 2 Uhr,
im großen Saal des Priesterseminars.

T r a k' t a n d e n :

1. Eröffnungswort des Präsidenten.
2. Referat von Hoc'hw. Herrn Dr. Oscar Renz, Subregens

und Prof. Theo!.: Die Wahrheit. Qu. Disp. De
verdate Qu. 1. S. Theo!. P. I. Qu. 16.

Das Komitee.

Rev. Parochis Capituli Tug.
Variae dispensationum taxae in causis mätrimöniali-

bus pro anno 1012 mittantur tempore Adventus (20. Dec.

inch).
zl/ö/s" S/zrr/r, Co/n/n/ss"-

©fe fife fife fife fife fife fife fife fife fife fife fife fife efe fife fife fife fife fife fife fife

iMP* /P/c rfer /</«'/;raz«'/7/«ç' «ffSgzscAw/ww« er/«- mms/er/m
ß/irArr irrrr/r« gWe/ir/ twz Räßer # C/e., Luzern.

Tarif pr. einspaltige Nonpareille-Zeile oder deren Raum :

Ganzjährige Inserate; loCts. I Vierteljahr. Inserate*; 15 Cts.

Halb „ „
* : 12 „

I Einzelne „ : 20 »

Reziehungsweise 26 mal. | * Beziehungsweise 13 mal.
Inserate

Tarif für Reklamen : Fr. 1.— pro Zelle.

Auf unveränderteWiederholung und grössere Inserate Rahai t

Jttsemferi-AwnaArae spdi/esfews Diemtfagr morgens.

Unsere Weihnachtskrippen
zeichnen sich durch echt künstlerische Auffassung, prachtvolle Ausarbeitung und reiche

Bemalung aus. — Spezialprospekt. Räbei* & Cie., Luzern.
Eine CO cm Krippe ist in unsern Schaufenstern ausgestellt.

Kirchenblumen
(Fleurs d'églises)

sowie deren Bestandteile werden in schönster Ausführung und zu billigen Preisen geliefert von

A. BÄTTIG, BLUMENFABRIK, SEMPACH.
KostenVoranschlag auf Wunsch. Referenzen zu Diensten.

Fräfel & Go., St. Gallen
53Q

Anstalt für £35

kirchliche Kunst

empfehlen sich zur Lieferung von solid und £53
j « *«_ „„.. A4/iliafc rfoo rhoikunstgerecht in ihren eigenen Ateliers gearbeiteten

Paramenten und Fahnen
sowie auch aller kirchlichen

Metallgeräte, Statuen, Teppichen etc.
zu anerkannt billigen Preisen

Ausführliche Kataloge und Ansichtssendungen zu Diensten

Eine schöne Auswahl unserer Kirchenparamente kann stets

n der Buch-, Kunst- und Paramentenhandlung Räber & Cie. in

Luzern besichtigt und zu Originalpreisen bezogen werden.

IIGEBRUEDER G RASSMAYR
(Inh.: Max. GreussitlB & Söhne), Buchs (8t. Gallen)

•fGlockengiesserei und mech. Werkstätte|

£.W

empfehlen sich zur

Herstellung von Kirchenglocken
in vollkommen reiner Stimmung und tadellosem Gusse.

Elektrischer Olockenantrieb
(Eldg. Pat. Nr 3976)V.1WIV.B. -/ —

Derselbe beansprucht wenig Kraft und Raum und funktionier<
ausgezeichnet. Gloekenstühle von Holz oder Sohmiedeison. Mehrjährig^
Garantie für Glooken, Zubehör und elektrischen Antrieb. ;; ;; ;: 3

/\
Konsultieren Sie, bitte,

vor jedem Einkauf von

schwer versilberten Bestecken
und Tafelgeräten unsern neuen, reich illustrierten Spezial-
katalog, den wir auf Verlangen gratis und franko ver-
senden.

E. Letcht-Mayer & Co., Luzern, Kurplatz So. 40

Ihnen fehlt unbedingt etwas 1

wenn Sie nicht im Besitze unseres sich tausendfach
bewährten neuesten

Petroleuitiofens
eînd. Derselbe heizt? die grösaten Zimmer, brennt
Vollständig geruchlos, lut hochfeine Ausstattung!

Auch zum Kochen zu benutzen!
Preis pro Stück nur Fr. 23.— gegen 3 Monate
Kredit, daher kein Risiko.

Paul Alfred Goebel, Basel ÜÄM

Scdriitler Sränicker, luzern!
Besteingerichtetes Massgeschäft u. Herrenkleiderfabrik. -

Soutanen und Soutanellen von Fr. 40 an
Paletos, Pelerinenmäntel und Havelock von Fr. 35 an
Schlafröcke von Fr. 25 an

Massarbeit unter Garantie für leinen Sitz bei bescheidenen Preisen"

Grossies Stofflager. Muster und Auswahlsendungen bereitwilligst
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10 Tage zur Probe
ohne Nachn., ohne Kaufzwang an die Herren Pfarrer franko: Hochfein-
ster Rasierapoarat ,,Réna" (ganz erstklass. Fabr.), alle Teile schwer
versilbert, 12 prima zweischneid. Klingen 24 Schneiden (auch für ,,stärkste
Barte" vorzügl.) in prachtvoll. Etui. Preis nur Fr. 12 50 (statt 25 Fr.). Kata-
log gratis. Nich t zu verwechseln mit den vielen billigen minderwert. Appa-
raten, die nur per Nach n. versandt werden. Allein. Lieferant: TIT. Scholz,
Basel 2. Sehr prakt. Weihnachtsgeschenk! H 8040 Q

©

Für komplette

Kirchen-Einrichtungen
Altäre, Statuen, Stationen. Kan-
zeln, Corpusse, Beicht- und Bet-
Stühle, sowie Krippendarstellun-
gen empfiehlt sich dem p. t. Klerus,
den Klöst,ern, Instituten und Schu-
len etc. bestens

J. ücirotSer
Bild- und Altarbauer

Sonnenburg N. 292
in »SV. ZTM'cA, Groden, Tirol.

Griindungsjahr 1866.

fiTwmlf«rôei<era /'«/ rWewWicAe Xw'cAem
smcZ «o/Z/rei.

Schöner illustrierter Preis-Katalog
gratis und franko.

Kirchenheizung V.
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F. Balzardi &Cie.
~V Telephon Mo. 5106 — Basel — Jungstrasse 18._r-

KU R ER & Cii [n Wil
Casein Anstalt tur kifchl. Kunst

empfehlen sich für Lieferung
ihrer solid und kunstgerecht in
eigenen Ateliers hergestellten

Paramente
und Fahnen

wie auch aller kirchlichen Ge-
fässe, Metallgeräte etc.

Offerten, Kataloge u. Muster
stehen kostenlos zur Verfügung.

Kelche

Stolen Monstranzen

Pluviale Leuchter

Spitzen Lampen

Teppiche Statuen

Blumen Qemälde

Reparaturen Stationen

Eine schöne Auswahl unserer Kirchenparamente
liegt bei Herrn Anton Achermann, Stiftssakristan in
Luzern zur Besichtigung auf und kann zu unseren Original-
preisen auch dort bezogen werden.

» loüMt
in un »ritte
§>omilien für Sonn» unb

getertage
Son Sr. Starl 9îieï>er
33icrte u. fünfte Auflage, gr. 8"
(XIV u. 278 S.) ^ 3.-; geb.

in fieinro. 4.—.

Soeben erfctjterten.
Siî'djof tr. <p. 2ß. o. Äeppler
be3eict)net bas Sud) irt feinen
„§omiIien unb ^Irebigten" als
ein tücfjtiges gilfsmitM 3111'

SBieberbelebu.ig bet gomilie.
T>ie gtofje Söelicbtljeit, bet fid)
Biebers Sud) erfreut — in
ïnum 3of)tesfrift finb fünf Hlttf»
lagen nötig getootben — ift
bas befte 3®ngnis für feine

SrancfjbarJeit.

Herdersche Verlagshandlung
zu freiburg im Breisgau.

®urd) alle Sucf)l)anblimgen 311

be3iel)ett.

Ein Pfarrer
des Auslandes sucht gesundheits-
halber in der Schweiz eine Stelle
in der Seelsorge, oder solçlie an
einem Institut oder Kurorte.
(Deutsch, französ., englisch, italen.)
Gefl. Offerten einzuschicken au den

Verlag des Blattes. K. B.

Dörrob$t=J!bscblag:
kg 10 WUttelMrnen Sr. 5.40

„ 10 ffibeUitvneii „ 0.50

„ 10 Slinorcttenbirneii „ 7.50

„ 10 3roetjd)flcn „ 7. -

„ 10 ßiibüntc Kaftauieu „ 5.00

„ 10 fefnfte Kranjfetgeit „ 5.90

9taud)er, aufpa^eit!
200 iöeuet, courts' Sr. 2.10
200 Dito (6raube „ 2.50
200 glora S8té|t[, Stneipp „ 3.25
200 Sllpetirofe, Œbelioeife „ 3.15
200 gioviba, lltilon, hochfein „ 3.50
125 Stiflago, ed)t <EI)ta||o „ 3.80
100 gvofte Äte[.3'Satreu „ 3.10
100 beut|cte Klein aber fein „ 1.90
100 ïipp-ïopi), öerjog, 5er „ 3.10
100 Dluoia Sumatra, 10er „ 4.80
Sorilment 125 Stet. In 10 Sorten „ 2.50
Sortiment 125 3toarteit u. 3i9aretten mit
ÎUanbnljr ob. Kaffeemafdjine 4.80 lt. 5.75
5 kg Tnbaf, felnjdjnitt ftr. 1 95 u. 2.45
5 „ Sabal, feinblaitts „ 3.70 u. 4.80
5 „ Sabal, ()0([)fein „ 5.40 u. 6.40
200 gro&e Scffacht. 3ilnbhoIj Sv. 6.50
1000 Schacht, ichroeb. 3ilnbl)oU „ 12.50

3n jeber Sabal]enlmng (ficatisbeilaae.

Üöiitigers 3>'tport, ®osu>il (îlarg.)
ÎOir ()aben leine Filialen. O.g.8230

Jtaufe
ftets olle SIrtett alte

tusariel:
Statuen, Çaramente ic.

flietätoolle Sefjanblurtg. —
Stein Haben ober Stusftellung.

3of. Sub, Antiquar,
18 u r e a u unb fl a g e r :

3 Surtbesplal) 3 — tîujern
ÎJep. b. Sßilla „Waas"

2elegr.=2lbr. ..Dugantif flngerti"
ïeleptjon 1870

teil
sehr praktisch, vorzüglich be-
währt liefert in Kistchen von:
315 Stk. I. Grösse für tytstünd.
Brenndauer, oder von 150 Stk.
IX. Grösse für 1—H/a stündige
Brenndauer, ferner in Kistchen
beide Sorten gemischt, nämlich
180 Stk. I. Grösse und 80 Stk.
II. Gr. per Kistchen zu Fr. 7.50
A. Achermann, Stiftssakristan

Luzern.
Diese Rauchfasskohlen zeich-

nen sich aus durch leichte Ent-
zündbarkeit und lange, sichere
Brenndauer.

Muster gratis und franko.

Venerabili clero.
Vinum de vite me-

.rum ad. s. s. Euchari
sti am conficiendam
a s. Ecclesia prae-
scriptum cominondat
Domus

pucher el Karlhaus
a rev. Episcopo jure-
jurando adacta
Sclilossberg liucerna

Fiir Eudt, Ihr Männerl
Standesgebetbudi

son Kural fl. H. Kaub.

Eberle, Källn * Cle., Einsiedeln.

Silberpapier
kaufen zu Fr. 4.— das Kilo

Lcetscher, Wermelinger & Gie.
z. mcfallhaus, Cuzern, Miildonplatz 11.

Prompte Regl. v. eingehend. Post-
paketen. H 4151Lz

Carl Sautieri)
in Luzern

Kapellplatz lO — Erlacherhof
empfiehlt sich für alle ins Bankfach

einschlagenden Gcsohüfte.

Die

Kreditanstalt in luzern
empfiehlt

sich für alle Bankgeschäfte unter Zu-
Sicherung coulanter Bedingungen.

Kirchenöl Ia Qua- I

lität für I

Patent
GulIIon Ewiglicht-Apparat |

(bestes System) liefert *

Anton Achermann,
Stiftssakristan,

Kirchenartikelhandlung,
Luzern.

Als Beweis für die Vor-
I trefflichkeit meines Kirchen- I

I Öles diene aus violon unver- |

langten Anerkennung
schreiben folgendes : „Spre-
che Ihnen hiemit meine An- |

erkennung aus für Ihr aus-
I gezeichnetes EwiglichtÖl.

Beziohe dasselbe beinahe 10 I

Jahre von Ihnen, es hat bis-
[ her nie versagt, war
bis auf den letzten Tropfen
brauchbar und zwar mit den |

feinsten Dochten.
L., 5. Dezember 1910.

F. F., Pfarrer.

Qebetbücher sind zu haben bei Räber S Cie.,£uzern


	

